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Gesamtgemeinde
DRK Ortsgruppe Seckach
Blutspendetermin am 21. 3. 2022
Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes und DRK OV 
Seckach bitten um Ihre Blutspende.
Wann? Montag, 21. 3. 2022, von 14.30–19.30 Uhr.
Wo? Seckachtalhalle, Schulstraße, 74743 Seckach
Für diesen Blutspendetermin in Corona-Zeiten gibt die Blutspende-
zentrale besondere Bedingungen vor. Das bedeutet
–  Sie benötigen eine Terminreservierung die ausschließlich Online 

oder über die Telefonhotline vergeben wird. (Hotline 0800 11 949 
11 oder www.blutspende.de/termine oder https://terminreservie 
rung.blutspende.de/m/seckach-seckachtalhalle)

–  Zutritt erhalten Sie nur mit der 3G Regelung (geimpft, genesen, 
getestet). Dafür muss der Nachweis erbracht werden (QR-Code, 
Impfpass, Ausdruck des „Testzertifikats“) Ein Selbsttest ist nicht  
ausreichend. Antigentest nicht älter als 24 Std, PCR-Test nicht äl-
ter als 48 Std.

– Sie kommen bitte ohne Begleitung (auch ohne Kinder)
– Sie fühlen sich gesund
– Sie haben Ihren Personalausweis dabei.
– Für Hygienemaßnahmen wird gesorgt.
Kommen Sie bitte nicht wesentlich früher als Ihre Reservierung. 
Damit wollen wir eine größere Menschenansammlung verhindern. 
Bitte spenden Sie Ihr Blut, es wird dringend benötigt. Vielen Dank 
im Voraus und bleiben Sie gesund! Sollten es Änderungen geben, 
erfahren Sie es hier. Hotline für Fragen rund ums Blutspenden: 0800 
- 1194911

Bezahlung des Mitteilungsblattes 2022
Wegen den noch bestehenden Einschränkungen aufgrund der Co-
ronasituation werden die Zusteller erst ab Mitte März den Trä-
gerlohn für die Zustellung des Mitteilungsblatts für das Jahr 2022 
kassieren. Der Trägerlohn beträgt jährlich 8,– € bzw. pro angefan-
genem Vierteljahr 2,– €. Der Betrag ist in bar zu entrichten.

Führerschein-Umtausch 
Hier ein kurzer Hinweis zum Umtausch von Führerscheinen. Die 
Geburtsjahrgänge vor 1953 müssen ihren Papierführerschein erst 
bis spätestens 19. 1. 2033 in einen Kartenführerschein umtauschen.  
Zeitlich knapp wird´s aktuell für die Geburtsjahrgänge 1953 
bis 1958. Diese müssen ihren alten Papierführerschein  bis zum  
19. 7. 2022 umtauschen. (Die ursprüngliche Frist wurde verlängert). 
Männer und Frauen der Jahrgänge 1959–1964 haben ein Jahr länger 
Zeit, d.h. bis 19. 1. 2023. Dann folgen die Jahrgänge 1965–1970 (bis 
2024) und die Jahrgänge 1971 und später (bis 2025). Entscheidend 
ist also bei Papierführerscheinen immer der Geburtsjahrgang.
Anders sieht es bei den Personen aus, die bereits einen Kartenfüh-
rerschein besitzen.   Auch der muss umgetauscht werden – aller-
dings hat das noch etwas Zeit. In diesen Fällen ist das Ausstellungs-
jahr entscheidend. Kartenführerscheine, die in den Jahren 1999 bis 
2001 ausgestellt wurden, müssen erst bis 19. 1. 2026 umgetauscht 
werden. Weitere Jahrgänge folgen. Der Umtausch kann mit dem ent-
sprechenden Formular persönlich im Rathaus beantragt werden. 
Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung im Bürgerbüro (Tel. 
06292/9201-12). Mitzubringen sind neben der „alten Fahrerlaubnis“ 
ein biometrietaugliches Lichtbild und die fällige Gebühr von 30,40 €.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 28. 2. 2022
Ausstellung von Absonderungsbescheinigungen
Wenn Sie aufgrund einer Coronaerkrankung bzw. als quarantäne-
pflichtige Kontaktperson eine Absonderungsbescheinigung benö-
tigen, dann melden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per Mail 
beim Bürgermeisteramt Seckach, Frau Reinhart, Tel.Nr.: 06292/ 
9201-14, E-Mail: Reinhart@Seckach.de. Genesenenbescheinigun-
gen stellt das Gesundheitsamt aus. Hier können die Betroffenen 
eine Mail senden an: genesenenbescheinigung@neckar-odenwald 
-kreis.de.

Änderung der CoronaVO
Wie angekündigt, hat die Landesregierung die Corona-Verordnung in 
Anlehnung an die Bund-Länder-Beschlüsse in der vergangenen Wo-
che erneut geändert. Seit dem 23. 2. 2022 gelten folgende Neuerungen:
–  Die Alarmstufe II ist entfallen.
–  Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für die einzelnen Stufen 

wurde angepasst. Bei der Auslastung der Intensivbetten (AIB) 
bleiben die bisherigen Auslösewerte gültig. Das heißt:

– o  Basisstufe: 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz unter 4,0 und 
nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten belegt.

– o  Warnstufe: ab einer 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 4,0 
oder ab 250 mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten beleg-
ten Intensivbetten (AIB).

– o  Alarmstufe: ab einer 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 15,0 
und ab 390 mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten beleg-
ten Intensivbetten.

–  In der Warnstufe gilt überwiegend die 3G-Regel. Davon ausgenom-
men sind beispielsweise Clubs und Diskotheken. Hier gilt 2G+.

–  In der Alarmstufe gilt überwiegend die 2G-Regel. Davon ausge-
nommen sind auch hier z.B. Clubs und Diskotheken. Hier gilt 2G+.

–  Im Einzelhandel entfielen die Zugangsbeschränkungen für Kun-
dInnen.

–  Kontaktbeschränkungen: Für geimpfte und genesene Personen 
gibt es keine weiteren Beschränkungen. Nehmen nicht geimpfte 
oder nicht genesene Personen an einem privaten Treffen teil, gel-
ten folgende Kontaktbeschränkungen:

– o  Warnstufe: ein Haushalt plus zehn weitere Personen.
– o  Alarmstufe: ein Haushalt plus fünf weitere Personen. Immuni-

sierte Personen, Kinder bis einschl. 13 Jahre und Personen, die 
sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, 
zählen nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein 
Haushalt.

–  In der Gastronomie und in Vergnügungsstätten gilt in der Warn-
stufe im Freien und in geschlossenen Räumen 3G.

–  Für Beherbergungsbetriebe entfallen in der Basisstufe die Ein-
schränkungen.

–  Angepasste Regelungen für Veranstaltungen wie Theater-, Opern- 
und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Stadt- und Volks-
feste, Stadtführungen und Informations-, Betriebs-, Vereins- so-
wie Sportveranstaltungen und Kongresse:

– o  Basisstufe: keine Zugangsbeschränkungen.
– o  Warnstufe: in geschlossenen Räumen max. 60 % Auslastung, 

aber nicht mehr als 6.000 BesucherInnen/ ZuschauerInnen. Im 
Freien max. 75 % Auslastung, aber nicht mehr als 25.000 Besu-
cherInnen/ ZuschauerInnen. In beiden Fällen gilt die 3G-Regel.

– o  Alarmstufe: in geschlossenen Räumen max. 50 % Auslastung, 
aber nicht mehr als 2.000 BesucherInnen/ ZuschauerInnen. Im 
Freien max. 50 % Auslastung, aber nicht mehr als 5.000 Besu-
cher*innen/Zuschauer*innen. In beiden Fällen gilt die 2G-Regel.

http://www.blutspende.de/termine
https://terminreservierung.blutspende.de/m/seckach-seckachtalhalle
https://terminreservierung.blutspende.de/m/seckach-seckachtalhalle
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–  Angepasste Regelungen für Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
wie Museen, Galerien, Bibliotheken, Freizeitparks, (Spaß-)Bäder, 
Thermen, Solarien, Zoos, Indoor-Spielplätze, Fitnessstudios etc. 
und touristische Verkehre sowie für Messen und Ausstellungen:

– o  Basisstufe: keine Zugangsbeschränkungen.
– o  Warnstufe: es gilt die 3G-Regel.
– o  Alarmstufe: es gilt die 2G-Regel.
–  Clubs und Diskotheken dürfen unter strengen Bedingungen wie-

der öffnen. In der Basisstufe gilt 3G. In der Warn- und Alarmstufe 
gilt 2G+, wobei ausnahmslos alle Personen, also auch geboosterte, 
vollständig geimpfte und genesene Personen, zusätzlich einen ne-
gativen Corona-Test benötigen. Es gilt grundsätzlich die Masken-
pflicht mit Ausnahme der Tanzfläche.

–  Bei außerschulischen Bildungsangeboten und in der Erwachse-
nenbildung wie Volkshochschulkurse, Angebote von Musik-, 
Kunst- und Jugendkunstschulen und ähnliche Angeboten entfal-
len in der Basisstufe die Zugangsbeschränkungen.

–  Bei körpernahen Dienstleistungen entfallen in der Basisstufe die 
Zugangsbeschränkungen.

In allen Stufen gilt weiterhin generell in geschlossenen Räumen die 
Maskenpflicht. Personen ab 18 Jahren müssen weiterhin eine FFP2- 
oder vergleichbare Maske tragen. Im Freien muss eine medizinische 
Maske getragen werden, wenn das Abstandsgebot nicht dauerhaft 
eingehalten werden kann.
Änderung der CoronaVO Sport
Infolge der geänderten Mutterverordnung gibt es bei der CoronaVO 
Sport seit dem 23. 2. 2022 folgende Neuerungen:
–  Aufhebung der 3G-Zutrittsbeschränkung in der Basisstufe: Ab 

sofort dürfen Sportstätten und Veranstaltungen in der Basisstufe 
ohne Nachweis besucht werden. In der Warnstufe gilt weiterhin 
3G, in der Alarmstufe 2G,

–  Veranstaltungen: Die Personenobergrenzen bei Veranstaltungen 
wurden angepasst – siehe hierzu die Erläuterungen zur Mutterver-
ordnung. Zudem wurde die Regelung aufgehoben, wonach bei Ver-
anstaltungen mit über 500 BesucherInnen max. 10 % der Plätze als 
Stehplätze ausgewiesen werden können und im Übrigen Sitzplätze 
zuzuweisen sind. Geändert wurde ferner, dass erst bei Veranstaltun-
gen mit über 10.000 BesucherInnen das Hygienekonzept beim ört-
lich zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen ist. Bisher war dies be-
reits bei Veranstaltungen über 5.000 Besucher-Innen erforderlich,

–  mehrtägige Sportangebote für Kinder und Jugendliche: Es wurde 
konkretisiert, dass als mehrtägige Sportangebote nur solche Ange-
bote verstanden werden, die mit mindestens einer Übernachtung 
außerhalb des eigenen Haushalts verbunden sind. Angebote über 
mehrere Tage, bei denen stets zu Hause übernachtet wird, fallen 
nicht unter diese Regelung.

Änderung der CoronaVO Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
Auch hier ergaben sich zum 23. 2. 2022 Neuerungen aus der geän-
derten Mutterverordnung:
–  Aufhebung der 3G-Zutrittsbeschränkung in der Basisstufe: Ab so-

fort dürfen Angebote von Musik-, Kunst- und Jugendkunstschu-
len sowie öffentliche Veranstaltungen und Proben in der Basisstu-
fe ohne Nachweis besucht werden. In der Warnstufe gilt weiterhin 
3G, in der Alarmstufe 2G,

–  Singen ohne Mindestabstand: künftig darf auch in der Warnstufe der 
Mindestabstand beim Singen unterschritten werden, solange eine 
Maske getragen wird. Bisher war dies nur in der Basisstufe gestattet,

–  Veranstaltungen: die Personenobergrenzen bei Veranstaltungen 
wurden angepasst – siehe hierzu die Erläuterungen zur Mutterver-
ordnung. Zudem wurde die Regelung aufgehoben, wonach bei Ver-
anstaltungen mit über 500 BesucherInnen max. 10 % der Plätze als 
Stehplätze ausgewiesen werden können und im Übrigen Sitzplätze 
zuzuweisen sind. Geändert wurde ferner, dass erst bei Veranstaltun-
gen mit über 10.000 BesucherInnen das Hygienekonzept beim ört-
lich zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen ist. Bisher war dies be-
reits bei Veranstaltungen über 5.000 Besucher-Innen erforderlich,

–  mehrtägige Angebote für Kinder und Jugendliche: auch hier wur-
de konkretisiert, dass als mehrtägige Angebote nur solche Ange-
bote verstanden werden, die mit mindestens einer Übernachtung 

außerhalb des eigenen Haushalts verbunden sind. Angebote über 
mehrere Tage, bei denen stets zu Hause übernachtet wird, fallen 
nicht unter diese Regelung.

Änderung der CoronaVO Schule
Am 28. 2. 2022 traten in der CoronaVO Schule folgende Änderun-
gen in Kraft:
–  mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind noch bis 

19. 3. untersagt (vorher 31. 3.),
–  Sport zur Prüfungsvorbereitung/ Prüfung ist auch bei positivem 

Fall in der Gruppe in geschlossenen Räumen und im Freien ohne 
Kontaktbeschränkung und Abstandspflicht zulässig,

–  Unterricht in Gesang ist nun auch in der Warnstufe ohne Einhaltung 
des Mindestabstands möglich, wenn eine Maske getragen wird,

–  redaktionelle Anpassungen aufgrund des Wegfalls der Alarmstufe II.
Auswirkungen der geänderten Corona-Verordnung auf reli-
giöse Veranstaltungen
Das Kultusministerium hat mit Schreiben vom 23. 2. 2022 wie folgt 
informiert:
– aktuell gilt die Warnstufe,
–  die Regelungen in § 13 CoronaVO zu religiösen und entsprechen-

den Veranstaltungen sowie Bestattungen bleiben unverändert,
–  wie bisher gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in geschlos-

senen Räumen und darüber hinaus auch im Freien, sofern dort der 
Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann. In der 
Warn- und in der Alarmstufe muss die Maske bei Personen ab Voll-
endung des 18. Lebensjahres eine Atemschutzmaske (FFP2 oder ver-
gleichbar) sein. Ausnahmen ergeben sich aus § 3 Abs. 2 CoronaVO,

– eine Erfassung der Teilnehmer ist nicht erforderlich,
–  in der Warnstufe ist die Einhaltung eines Mindestabstands emp-

fohlen, aber nicht mehr verpflichtend,
–  religiöse und entsprechende Veranstaltungen können weiter-

hin alternativ entsprechend der Regelungen aus § 10 CoronaVO 
durchgeführt werden,

–  in der Warnstufe gelten nun bei Veranstaltungen in geschlosse-
nen Räumen eine Begrenzung auf 60 % der zugelassenen Kapazi-
tät und eine Personenobergrenze von 6.000 Personen. Im Freien 
gelten eine Begrenzung auf 75 % der zugelassenen Kapazität und 
eine Personenobergrenze von 25.000 Personen.

ACHTUNG: Beachten Sie bitte auch weiterhin aufmerksam die 
aktuellen Informationen auf den Homepages des Landes Baden-
Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/), 
des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und 
der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/).
Hinweis: am 28. 2. 2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
in Baden-Württemberg bei 6,7 und die AIB (Auslastung der Inten-
sivbetten) bei 272. Für die landesweite 7-Tage-Inzidenz teilte das 
Landesgesundheitsamt einen Wert von 1.402,0 mit und für den 
Neckar-Odenwald-Kreis von 1.756,6!

Impfstützpunkte in Bödigheim und Fahrenbach
Im Neckar-Odenwald-Kreis stehen derzeit vier Impfeinheiten zur 
Verfügung: drei stationäre Einheiten und ein mobiles Impfteam. 
Damit besteht an den beiden Impfstützpunkten in Fahrenbach und 
Bödigheim weiterhin ein flächendeckendes Impfangebot. Die Re-
gelöffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags, freitags 
und samstags von 9–16 Uhr und mittwochs von 13–20 Uhr. Termi-
ne können online über die bekannte Internetadresse: www.neckar-
odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt.de gebucht werden. Momentan 
ist darüber hinaus Impfen ohne Terminvereinbarung für Perso-
nen ab zwölf Jahren immer bis zwei Stunden vor Betriebsschluss 
möglich. Aus diesem Grund wird keine telefonische Terminverein-
barung mehr angeboten. Impftage für Kinder unter zwölf Jahren 
werden separat bekanntgegeben und finden ausschließlich im Impf-
stützpunkt Bödigheim statt. Dies gilt auch für Zweitimpfungen von 
Kindern, die ihre erste Impfung in Fahrenbach erhalten haben.
Impfstützpunkte erhalten neuen Corona-Impfstoff Nuvaxovid
Die regionalen Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises be-
reiten sich auf die Verimpfung des neuen Impfstoffs Nuvaxovid des 
Unternehmens Novavax vor. Die Verantwortlichen gehen davon aus, 
dass im Laufe dieser Woche mit den Impfungen begonnen werden 
kann. Aufgrund der zunächst geringen Liefermengen ist der Impf-
stoff nach Vorgabe des Landes dem von der einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht betroffenen Personenkreis vorbehalten und soll diesem 
bevorzugt angeboten werden. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Der Neckar-Oden-
wald-Kreis wird deshalb in seinen Impfstützpunkten in Bödigheim 
und Fahrenbach entsprechende Terminslots online zur Verfügung 
stellen. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Online-
system auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die 
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Freischaltung findet unmittelbar nach der verbindlichen Lieferan-
kündigung des Landes statt und wird kurzfristig veröffentlicht. Die 
jeweilige Person bestätigt mit der Buchung, dass sie dem betroffenen 
Personenkreis angehört. Weitere Nachweise sind nicht erforderlich.
Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, können auch Personen, 
die nicht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, mit dem 
Impfstoff von Novavax grundimmunisiert werden. Hierzu ergeht ein 
separater Aufruf. Spontanimpfungen mit dem Novavax-Impfstoff 
ohne gebuchten Termin sind in der Anfangsphase nicht möglich.
Öffnungszeiten der Kommunalen Schnelltestzentren
Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen 
bieten an allen sieben Tagen der Woche eine Testmöglichkeit an. 
Zu den Öffnungszeiten verweisen wir auf die Veröffentlichung in 
der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes. Jede/r Bürger/in kann 
sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Alle haben einen 
Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest 
(PoC-Test) pro Woche – und zwar unabhängig vom Impf- oder 
Genesenenstatus. Alle weiteren Infos einschl. der detaillierten Öff-
nungszeiten finden Sie im Internet unter https://schnelltest.drk-kv-
buchen.de/online-terminbuchung.html.
Besucherstopp an den Neckar-Odenwald-Kliniken verlängert
Nachdem die Neckar-Odenwald-Kliniken lange Zeit Besuche unter 
2G+Regeln ermöglicht hatten, musste aufgrund der dramatisch ge-
stiegenen Sieben-Tage-Inzidenz zum 2. 2. ein Besuchs- und Beglei-
tungsverbot verhängt werden. Im Ergebnis einer erneuten Bewer-
tung der aktuellen Situation ist die Klinikleitung in der letzten Woche 
zu dem Schluss gekommen, dass diese Maßnahme bis mindestens  
6. 3. 2022 verlängert werden muss. Anlass für diese Entscheidung sind 
die nach wie vor sehr hohen Inzidenzen im Neckar-Odenwald-Kreis 
und angrenzenden Regionen, aber auch die aktuelle Einschätzung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), wonach der Höhepunkt 
der Omikron-Welle in den Kliniken noch nicht angekommen ist. Die 
Entscheidung dient dem Schutz der PatientInnen, aber auch des Per-
sonals und damit der Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs. Einige 
begründete Ausnahmen vom Besucherstopp gelten aber weiterhin: 
so erhalten Mutter oder Vater eines kranken Kindes ebenso Zutritt 
wie die Angehörigen von Sterbenden. Am Standort Buchen dürfen 
Schwangere auch durch ihre Partner bei der Geburt begleitet werden 
und die Väter dürfen Mutter und Neugeborenes besuchen. Für alle 
diese Fälle gilt aber, dass der Zutritt zu den Kliniken nur möglich ist, 
wenn keine Symptome vorliegen und es keine Kontakte zu Personen 
gab, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Vor Betreten der 
Kliniken wird zusätzlich ein Schnelltest durchgeführt.
Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Das persönliche Erscheinen auf dem Rathaus ist nur erforderlich, 
wenn die Erledigung des Anliegens nicht auf andere Art und Weise 
(per Telefon, Mail oder schriftlich) möglich ist. Außerdem wird für 
den Zutritt ein vorher vereinbarter Termin benötigt. Termine kön-
nen zu den früheren Öffnungszeiten vereinbart werden oder in Ab-
sprache mit der/m jeweiligen Sachbearbeiter/in auch außerhalb. Die 
wichtigsten Durchwahlnummern für die Terminvereinbarung sind:
–  Bürgerbüro (Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Führer-

scheinumtausch): 9201-12,
– Standesamt (Sterbefälle, Geburten): 9201-24,
– Bauamt: 9201-18 oder 19,
– Gemeindekasse: 9201-16.
Das komplette Durchwahlverzeichnis war in der vorletzten Ausgabe 
des Mitteilungsblattes wieder abgedruckt.
Das Betreten des Rathauses ist für BesucherInnen nur mit Atem-
schutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) erlaubt. Außerdem gilt die 
3G-Regel. Entsprechende Nachweise (geimpft/ genesen/ getes-
tet) müssen vorgezeigt werden. Wer nicht geimpft oder genesen 
ist, muss beim Besuch einen zertifizierten Antigenschnelltest oder 
PCR-Test vorweisen. Der Antigentest darf nicht älter als 24 Stunden 
sein, der PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. BesucherInnen haben 
sich beim Betreten des Rathauses die Hände zu desinfizieren und 
während des gesamten Aufenthalts die bekannten Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten 
Symptome haben und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen oder 
aus einem Risikogebiet eingereist sein.
Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Angesichts der kritischen Pandemielage bleiben die Besuche der 
Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren eingestellt. 
Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger und we-
gen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persön-
licher Kontakte. Aber auch die Vorbildfunktion der Gemeinde spielt 
bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle. Stattdessen werden die 
Glückwünsche und die Ehrengabe weiterhin nachträglich durch ei-
nen Boten überbracht. 

Trotz der aktuellen Lockerungsschritte kann im Moment noch nicht 
vorhergesagt werden, ab wann wieder Besuche möglich sein wer-
den.
Vereinssammlung für Altpapier
Die nächste Vereinssammlung findet im Ortsteil Großeicholzheim 
am Samstag, 19. 3. 2022, wieder als Abholsammlung statt. Bitte stel-
len Sie ihr gebündeltes Papier bis spätestens 8.00 Uhr gut sichtbar 
am Straßenrand bereit. Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet 
das Beratungsteam der KWiN unter der Tel.Nr. 06281/ 906-0.
Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt:
Geschulte MitarbeiterInnen des Landratsamts stehen unter den Tele-
fonnummern 06261/ 84-3333 bzw. 06281/ 5212-3333 für Fragen rund 
um das Corona-Virus zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Mon-
tag bis Freitag von 8–16 Uhr sowie samstags von 10–14 Uhr erreichbar.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Dar-
über hinaus können sich alle BürgerInnen von Montag bis Freitag 
zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 904-39555 
an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesundheitsamts Ba-
den-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.
Regierungspräsidium Karlsruhe
Rebhuhnschutz Schefflenztal: Einladung zur öffentlichen Exkursion
Das Rebhuhn ist akut vom Aussterben bedroht! In der Region Scheff-
lenz (Neckar-Odenwald-Kreis) befindet sich derzeit das bedeutendste 
Restvorkommen im gesamten Regierungsbezirk. Aber was brauchen 
Rebhühner für erfolgreiche Bruten? Wie finden balzende Rebhähne 
eine paarungsbereite Rebhenne? Und wie viele Rebhühner gibt es ak-
tuell? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, laden die Initiato-
ren des Projektes Rebhuhnschutz Schefflenztal interessierte Bürgerin-
nen und Bürger am Dienstag, 15. März 2022, zu einer Exkursion ein. 
Je nach Witterung werden die Balzrufe der Rebhähne zu hören und, 
mit etwas Glück, auch ein Familienverband zu sehen sein. Der Treff-
punkt ist um 18.30 Uhr beim Schlachthof in Schefflenz, Zeilweg 13. 
Um die Einhaltung der Hygieneregeln wird gebeten. Festes Schuh-
werk und angepasste Kleidung sowie ggf. ein Fernglas werden emp-
fohlen. Bei ungünstiger Witterung wie Dauerregen oder sehr starkem 
Wind muss die Veranstaltung entfallen.

In die Kunst des Obstbaumschnitts eingeführt
„Gartenhilfe für Senioren“ wünschen sich vermutlich viele Gemein-
den. Denn an ihren Gärten hängen viele – derzeit vor allem noch äl-
tere Menschen – ihr Herz, können aber oft die Arbeit nicht mehr be-
wältigen und beim Schneiden von Obstbäumen kommt oft noch das 
fehlende Fachwissen hinzu. Maxi-Monika Thürl hat das Problem im 
eigenen Garten erkannt und erlebt und daraufhin in Seckach die „Gar-
tenhilfe für Senioren“ gegründet, mit inzwischen fünf Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen, die in der Gartenarbeit aufgehen und hier ei-
nen sagenhaften Ausgleich zum „normalen“ Berufsleben finden. En-
gagiert, interessiert und mit viel Elan helfen die fünf seit einiger Zeit, 
Gärten in Seckach und seinen Ortsteilen in Schuss zu halten. Ein-
ziges Manko waren bis dato fehlende Kenntnisse im Schneiden von 
Obstbäumen. Mit Josef Püchner, Kreisgartenfachwart des Verbandes 
Wohneigentum, fand Maxi-Monika Thürl einen begeisterten und vor 
allem überaus kompetenten Fachmann zum Thema Obstbaumschnitt. 
Zwar klettert er altersbedingt nicht mehr selbst auf Bäume, aber er 
kann ganz hervorragend erklären und in Maxi-Monika Thürl, Gabriel 
Grigori Iordan, Karin Heißwolf, Simone Baier und Yaqoob Thürl fand 
er im Garten von Mechthild Saur in Zimmern überaus aufmerksame 
Schüler in Sachen Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt und Verjün-
gungsschnitt. So schaffte es das Team unter seiner kompetenten An-
leitung, fünf Apfelbäumen in rund zweieinhalb Stunden den dringend 
notwendigen Verjüngungsschnitt zu verpassen. Ein relativ jung ge-
pflanzter Zwetschgenbaum erhielt einen Erziehungsschnitt und ein 
Kirschbaum wartet noch auf den richtigen Zeitpunkt zur Erntezeit, 
um wieder Fasson zu bekommen. Die Mitarbeiter der „Gartenhilfe für 
Senioren“ waren begeistert und wünschen sich noch so viele „Unter-
richtsstunden“ wie möglich von Josef Püchner.

https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html
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Abt. Großeicholzheim
Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Abt. Großeicholzheim 
findet am Samstag, 19. 3. 2022, um 19.30 Uhr, im Gasthaus Löwen 
unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Hiermit 
laden wir alle Mitglieder, Vereinsvorstände sowie die Mitglieder des 
Ortschafts- und Gemeinderates zu unserer JHV recht herzlich ein.
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor
  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Totenehrung
  3. Bericht des Abteilungskommandanten
  4. Bericht des Schriftführers
  5. Bericht des Jugendwartes
  6. Bericht des Kassenwartes
  7. Bericht der Kassenprüfer
  8. Antrag auf Entlastung
  9. Bestimmung der Kassenprüfer für das folgende Berichtsjahr
10. Beförderungen
11. Wahl des Abteilungskommandanten
12. Wahl der Stellvertreter
13. Wahl des Schriftführers
14. Wahl des Kassenwartes
15. Wahl des Abteilungsausschusses
16. Grußworte der Gäste
17. Verschiedenes
18. Schließung der Versammlung
Abt. Zimmern: Verschiebung der Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, die am 
Samstag, den 5. 3. 2022, stattfinden sollte, wird coronabedingt ver-
schoben. Der neue Termin wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt und 
der Zeitung bekannt gegeben.

Amtlicher Teil
Öffentliche Bekanntmachung Regierungspräsidium Stuttgart
Das Regierungspräsidium Stuttgart (Ref. 46.2 – Luftverkehr und 
Luftsicherheit) hat auf Antrag folgende Änderung für den Sonder-
landeplatz Schlierstadt-Seligenberg auf Grundlage von § 6 LuftVG 
i.V.m. § 49 LuftVZO genehmigt:
I.II  Am SLP Schlierstadt-Seligenberg werden neben den bereits zu-

gelassenen folgende Luftfahrzeuge zugelassen: 1. Flugzeuge bis 
MTOM 2000 kg; 2. die Luftfahrzeugtypen Pilatus Porter PC 6, 
Daher Kodiak 100, Cessna C 208 Caravan. 

II.I  An Sonn- und Feiertagen dürfen in Zeitraum von 11.30 Uhr – 
14.00 Uhr für eine Stunde keine Flugbewegungen durchgeführt 
werden (Mittagspause).

III.  Zum Zwecke des regulären Fallschirmsprungbetriebs darf der 
Antragsteller dauerhaft gleichzeitig nur ein Luftfahrzeug unter 
Ziff. I 2. einsetzen. Der Einsatz von Flugzeugen der ECHO-Klas-
se bleibt von dieser Regelung unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe beim Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Sitz in Karlsruhe 
Klage erhoben werden.

Hinweise
Eine Ausfertigung der Entscheidung wird in der Gemeinde Seckach, 
Bürgerbüro, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach für die Dauer von zwei 
Wochen im Zeitraum vom 7. 3. 2022 bis 21. 3. 2022 während der üb-
lichen Öffnungszeiten zur Einsicht ausgelegt. 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag:   8.00–12.30 Uhr

Montag:  16.00–18.00 Uhr
Mittwoch: 16.00–18.00 Uhr
(Auf die Vorgaben der Gemeinde Seckach zum Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der Mitarbeitenden hinsichtlich des Coro-
navirus wird verwiesen!)
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die Entscheidung gemäß § 6 
Abs. 5 S. 1 LuftVG i.V.m. § 74 Abs. 5 S. 3 LVwVfG den Betroffenen 
und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zu-
gestellt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann die Entschei-
dung bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und 
von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder 
elektronisch angefordert werden. Die Entscheidung wird auch gemäß 
§ 27a LVwVfG auf der Internetseite https://rp.baden-wuerttemberg.
de/rps/service/bekanntmachung/luftverkehr/ veröffentlicht.

Schulnachrichten
Werkrealschule Schefflenztalschule, Standort Seckach

Anmeldung für die Klasse 5 
Die Anmeldung ist am Mittwoch, 9. 3., und Donnerstag, 10. 3. 2022, 
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Telefon: 06292/ 
1642) im Sekretariat der Seckachtalschule möglich.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit:
• Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung • Geburtsurkunde im 
Original (nur zur Kontrolle) • Religionsnachweis /Taufurkunde 
(nur zur Kontrolle) • Nachweis über die erfolgte Masernimpfung 
• Aktuelles Passbild für die Bestellung einer Fahrkarte • Bei Allein-
erziehenden den Nachweis über das Sorgerecht bzw. bei getrennt-
lebenden Erziehungsberechtigten die komplette Anschrift mit Te-
lefonnummer des anderen Elternteils sowie dessen schriftliche 
Einverständniserklärung zur Anmeldung des Kindes.

gez. Markus Hebestreit, Schulleiter

VHS Buchen, Außenstelle Seckach 
VHS-Pilateskurse in Seckach 
Die VHS-Außenstelle in Seckach bietet ab Donnerstag, den 10. 3. 
2022, wieder Pilateskurse an. Anhand praktischer Übungen werden 
die Grundlagen und Prinzipien des Pilates-Trainings entwickelt. Ein 
Zitat von Joseph Pilates lautet: „Nach 10 Stunden fühlen Sie sich 
besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden 
haben Sie einen neuen Körper“. Die Übungsleitung gibt Hilfestel-
lung, um Mobilisation, Kräftigung, Beweglichkeit und Entspan-
nung gezielt zu trainieren. Das Ganzkörpertraining nach Joseph 
Pilates kombiniert Atemtechnik, Kraftübungen, Koordination und 
Beweglichkeit. Im Zentrum steht die Körpermitte aus der die Kraft 
für alle Übungen geholt wird. Der Kurs kann die Körperwahrneh-
mung verbessern und die physischen Ressourcen für den (Berufs-)
Alltag stärken. Alle Kurse starten am 10. 3. 2022 und finden unter 
Leitung von Doris Kohler, Übungsleiterin Prävention, im Dorfge-
meinschaftshaus Zimmern statt. 
C237 Seckach Pilates für Anfänger 
Donnerstag, 10. 3.2022 bis 7. 4. 2022, 17.55–18.55 Uhr, 5 Termine
Schrittweise erlernen Sie die Pilatesgrundlagen unter Berücksichti-
gung der acht Grundprinzipien und erhalten erste Eindrücke vom 
effektiven Training, das Ihren Körper verändern kann.
C238 Seckach Pilates I 
Donnerstag, 10. 3. 2022 bis 12. 5. 2022, 19.00–20.00 Uhr, 10 Termine
Für Interessierte, die bereits Grundkenntnisse in Pilates haben.
C239 Seckach Pilates II
Donnerstag, 10. 3. 2022 bis 12. 5. 2022, 20.05–21.05 Uhr, 10 Termine
Für Fortgeschrittene mit mindestens einem Jahr Pilateserfahrung.
Bitte zu allen Kursen mitbringen: bequeme Kleidung, Gymnastik-
matte, Handtuch. Anmeldung ab sofort entweder im Internet un-
ter www.vhs-buchen.de, per mail (info@vhs-buchen.de) oder unter 
Tel.: 06281-557930 möglich.

Altersjubilare
5. 3. Gerlinde Göring Großeicholzheim 80 Jahre
6. 3. Otto Schmutz Großeicholzheim 75 Jahre
9. 3. Ewald Janz Seckach 85 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/service/bekanntmachung/luftverkehr/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/service/bekanntmachung/luftverkehr/
http://www.vhs-buchen.de
mailto:info@vhs-buchen.de%20
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Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de
Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190
Zahnärztlicher Notfalldienst
5.–7. 3. 2022     Dr. J. Heller, Hochstadtstr. 36, 74722 Buchen, Tel. 

06281/3490
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden 
Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. 
Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!! 
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.
Apotheken Notdienst
–  Samstag, 5. 3. 2022:  

Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Sonntag, 6. 3. 2022:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Montag, 7. 3. 2022:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Dienstag, 8. 3. 2022:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Mittwoch, 9. 3. 2022:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Donnerstag, 10. 3. 2022:  
Apotheke an der Post, Tel.: 06283/83 21, Bürgermeister-Henn-
Str. 3, 74736 Hardheim, Odenwald 

–  Freitag, 11. 3. 2022:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-por-
tal.de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst ha-
ben angezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. 
Weitere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienst-
habenden Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Fastnacht im Kindergarten St. Franziskus

„SEGGI HELAU“ – erklang der Schlachtruf der Seggemer Schlotfe-
ger am Schmutzigen Donnerstag zumindest wieder im Kindergar-
ten St. Franziskus in Seckach, damit wenigstens die Kleinsten die 
fünfte Jahreszeit etwas genießen konnten. Schon in den Wochen zu-
vor war im Flur und in den Gruppenräumen nach und nach eine 
kunterbunte Welt entstanden, damit am Schmutzigen Donnerstag 
die farbenfrohe Party steigen konnte. Um auch die Seckacher Be-
völkerung einzubeziehen, zogen die Kids morgens in ihren Kohor-
ten-Gruppen mit viel Musik und Instrumenten fröhlich durch die 
Straßen und Gassen der Gemeinde, holten sich u.a. in der Bäckerei 
Trabold leckere Berliner ab und ließen sich vor dem Rathaus ganz 
offiziell von Schultheiß Thomas Ludwig empfangen, der sich bei der 
fröhlichen Schar für die tollen Liedbeiträge bedankte. Pünktlich um 
12.45 Uhr marschierte dann unter Leitung von Sitzungspräsident 
Christian Schneider eine Delegation der Schlotfeger mit Gardemäd-
chen, Elferrat und Schlotfeger ein und es gab einen stimmungsvol-
len Höhepunkt zurück im Kindergarten mit einer weiteren süßen 
Überraschung, die zahlreiche kräftige Schlachtrufe „Seggi Helau, 
Schlotfeger Helau“ als Dankeschön erschallen ließ.

Kirchliche Nachrichten
Ökumenischen Hospizgruppe Region Bauland e.V.
Herzliche Einladung zum Ökumenischen Hospiz-Gottesdienst „Le-
ben in Würde – bis zuletzt“ am Sonntag, den 13. 3. 2022, um 10.30 
Uhr, in der Kath. Pfarrkirche Osterburken. Der Gottesdienst wird 
auch per Livestream (YouTube) übertragen und kann unter dem 
Link https://youtu.be/6DBW70tAB_0 mitgefeiert werden. Nähere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.hospizgrup 
pe-osterburken.de.

Katholische Gottesdienste
Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
F.r, 4. 3., Freitag nach Aschermittwoch
18.00 Uhr Seckach: Weltgebetstag der Frauen
Sa., 5. 3., Samstag nach Aschermittwoch
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier am Vorabend
So., 6. 3. – ERSTER FASTENSONNTAG 
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
11.00 Uhr Klinge: Eucharistiefeier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 7. 3., Montag der ersten Fastenwoche
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharist. Anbetung
Di., 8. 3., Dienstag der ersten Fastenwoche
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
Do., 10. 3., Donnerstag der ersten Fastenwoche
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 11. 3., Freitag der ersten Fastenwoche
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
Gemeinsames
Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen Be-
such wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.
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Firmgottesdienst mit Michael Stahl
Im Rahmen der Firmvorbereitung der Seelsorgeeinheit Adelsheim-
Osterburken-Seckach nahmen die Jugendlichen am 22. Februar 
an einem besonderen Gottesdienst teil. Michael Stahl, ehemaliger 
VIP-Bodyguard, erzählte während des Gottesdienstes in beeindru-
ckender Weise von seinem Glaubens- und Lebensweg. Er machte 
deutlich, dass Gewalt nie eine Lösung sein darf. Entscheidend sei es, 
allen Menschen mit Liebe zu begegnen. Michael Stahl ging in sei-
nem Glaubenszeugnis auf seine Kindheit, Jugend und seine Arbeit 
als Bodyguard ein und machte deutlich, wie er trotz Krisen und He-
rausforderungen auf Jesus vertraute. Die Jugendlichen werden sich 
in der kommenden Zeit mit dem Thema „Talente und Begabungen“ 
beschäftigen. Dazu nehmen sie an einer Online-Challenge teil. 

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, 6. 3. – Invocavit
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim
Großeicholzheim
Samstag, 5. 3.
  9.30 Uhr Konfirmanden - Samstag 
Sonntag, 6. 3. – Invokavit
  9.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach ( Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim ( Pfr. Ingolf Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 8. 3.
15.00 Uhr Seniorennachmittag Kirche Großeicholzheim
18.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Pfarrhaus Großeicholzheim
19.30 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 9. 3.  
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Kirche Großeicholzheim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Kirche Großeicholzheim, Thema: 

„Gemeinschaft macht stark“ (Pfr. Ingolf Stromberger)

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Abteilung Fußball – 1. Mannschaft
Es geht wieder los: am Sonntag, den 6. 3., starten wir gleich wieder 
mit dem Derby gegen den SV Großeicholzheim. Anstoß ist um 15 
Uhr. Die Eichelzer spielen bisher eine starke Saison und sind mit an 
der Spitze der Kreisklasse A zu finden. Bei uns lief es durchwach-
sen mit einigen Ausfällen, die uns schon die ganze Saison begleiten. 
Trotz allem, es ist Derbyzeit und da ist ja bekanntlich alles möglich. 
Wir wollen natürlich versuchen, gegen Eichelze die drei Punkte in 
Seggi zu losse. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, auf unsere Fans 
und ein spannendes Spiel. Bitte die Corona-Regeln vor Ort beachten.
Trainer-Comeback beim SV Seckach ab Saison 2022/2023 

Lukas Geider wird aus berufsbedingten 
Gründen zum Saisonende seine Trainertä-
tigkeit beim SV Seckach beenden. Die Ver-
antwortlichen des SV Seckach bedauern 
dies sehr; haben aber absolut Verständnis 
für diesen notwendigen Schritt. Lukas Gei-
der macht einen großartigen Job und hat 
allen Dank dafür verdient. „Wir sind abso-
lut glücklich, mit Matthias Polk bereits 
jetzt den Nachfolger von Lukas Geider ver-
pflichtet zu haben“, so der Abteilungsleiter 

Florian Hiertz. „Mit Matthias kehrt ein alter Bekannter auf die Trai-
nerbank des SV Seckach zurück, der den Verein bestens kennt und 
somit nur eine kurze Eingewöhnungszeit benötigen wird. Wir sind 
davon überzeugt, dass Matthias mit seiner Fußball-Kompetenz und 
seiner positiven Art frischen Wind in die Mannschaft und den Ver-
ein bringen wird und freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit!“ 
Der Seckacher A-Lizenz-Inhaber Matthias Polk ist stolz darauf, wie-
der für seinen Heimatverein tätig werden zu dürfen: „Das ist genau 
das, was ich nun machen möchte! Der SVS ist mein Herzensverein. 
Ich werde mit den Jungs erfolgreich sein. Da bin ich mir sicher!“
Gesundheits- und Rehabilitationssport 
Beim SV Seckach gibt es vier orthopädische Reha-Sportangebote. In 
allen Reha-Gruppen sind wieder Plätze frei, ein Einstieg, nach vor-
heriger Anmeldung, ist jederzeit möglich. 
Am Dienstagvormittag finden zwei Gruppen statt:
  9.30–10.15 Uhr:  Ganzkörpertraining für Rumpfstabilität und 

Gleichgewicht
10.30–11.15 Uhr: Sanftes Rückentraining 

Am Mittwochabend finden ebenfalls zwei Gruppen statt:
19.00–19.45 Uhr: Rückentraining
20.00–20.45 Uhr: „aktive Bewegung tut gut“
Alle Reha-Gruppen bieten unter Berücksichtigung der jeweiligen Be-
schwerdebilder der Teilnehmer ein Ganzkörpertraining im orthopä-
dischen Bereich an. Angesprochen fühlen dürfen sich hier Personen 
mit Arthrose, Rückenleiden, Schulter-, Knie- oder Hüftproblemen. 
Gerne dürfen sich aber auch Teilnehmer melden, die etwas für ihre 
Gesundheit oder gegen ein paar Pfunde zuviel tun wollen. Durch die 
regelmäßige Teilnahme am Sportangebot können auch Alltagssitua-
tionen wieder leichter bewältigt werden und eventuelle Problembe-
reiche des Körpers werden sich verbessern. Die Teilnehmer können 
das Reha-Sportangebot bei Vorliegen einer entsprechenden Indikati-
on vom Arzt verordnet bekommen. Nach Genehmigung der Verord-
nung durch die Krankenkasse, ist das Training völlig kostenfrei und 
setzt keine Vereinsmitgliedschaft voraus.  Weitere Informationen 
und Anmeldung unter Tel.: 06292/9287450, Handy 0160/94903186 
(sms/whatsapp) oder online: rehasport@sv-seckach.de oder auf der 
Homepage: www.sv-seckach.de (Rubrik Reha-Sport).

Verband Wohneigentum Seckach
Aus gegebenem Anlass wird die Hauptversammlung am 11. März 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball
Am kommenden Sonntag, 6. 3. 2022, bestreitet unsere 1. Mann-
schaft in der Kreisklasse A ihr Rundenspiel zum Rückrundenauf-
takt im Derby gegen den SV Seckach. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr 
in Seckach.

Jugendbereich 
B-Jugend JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach
Samstag, den 5. 3. 2022, um 12.30 Uhr in Großeicholzheim
JSG Großeicholzheim/ Schefflenz/Seckach –  JSG Limbach-Fahren-
bach 2 (Flex)
Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Corona Bestimmungen auf 
dem gesamten Sportgelände.

Damengymnastikgruppe 
Fitness mit Spaß – es geht wieder los! Schlossgartenhalle, 7. März 
– 19.30 Uhr 
Nach dieser langen Corona-Pause freuen wir uns auf ein Miteinan-
der in der Halle in Großeicholzheim zu einer Stunde Training für 
Körper und Geist. Unter den aktuellen 3 G-Regeln und Einhaltung 
des Hygienekonzepts beginnen wir mit einer leichten, moderaten 
Übungsstunde zur Einführung, die jede(r) mitmachen kann.
Auch wir haben im Laufe der Jahre unser Programm umgestellt und 
aktuellen Trends angepasst. Neue Ideen und Anregungen von in-
teressierten Teilnehmern nehmen wir gerne entgegen und werden 
versuchen, diese umzusetzen. Nicht erst seit Corona ist leider die 
Teilnehmerzahl der Aktiven sehr rückläufig. Wir hoffen daher, dass 
wir zukünftig einige Wiedereinsteiger und/oder Neueinsteiger be-
grüßen dürfen. Einfach mal reinschauen! Packen wir`s an – Fitness 
mit Spaß! Karin Kegelmann

FC Zimmern
Nun ist es endlich wieder soweit. Die Rückrunde der Kreisklasse A 
Buchen beginnt. Unser FCZ spielt am Sonntag, 6. 3. 2022, gegen die 
SpG Mudau 2 / Schlossau 2. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr in Zim-
mern. Die Elf um Nico Kipphan hat noch die Niederlage aus dem 
Hinspiel wettzumachen. Die Mannschaft freut sich auf eine zahlrei-
che Unterstützung!

Angel- und Naturfreundeverein Zimmern
Der ANV Zimmern lädt seine Mitglieder am 1. 4. 2022 um 19.00 
Uhr ins Feuerwehrgerätehaus Zimmern ein.
TOPs:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht des Gewässerwarts
4. Bericht des Kassenführers
5. Kassenprüfbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen
8. Verschiedenes
Um rege Teilnahme wird gebeten.

mailto:rehasport@sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
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Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     16,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 7,00 € (30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,00 €

Herzlichen Dank
sagen wir allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten, die sich in der Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre 
große Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.
Besonders danken wir Herrn Pater Lukas 
für die Worte des Trostes, dem Musik-
verein Seckach für die würdevolle Um-
rahmung der Trauerfeier und der Praxis 
Dr. Rösch für die jahrelange Betreuung.
 Rita Mack und Familie

Fritz Mack
† 09.02.2022

Seckach, im März 2022

Besenwirtschaft · E. Hannich
Mosb.-Lohrbach · Kurfürstenstr. 39 · Tel. 0 62 61/168 64 · Fax 0 62 61/ 4102

www.lohrbacher-faessle.de

Wir haben wieder geöffnet!
Vom Freitag, dem 4. 3., bis einschließlich 

Sonntag, dem 13. 3. 2022. – täglich ab 17.00 Uhr – 
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Hannich

ANGEBOT
VOM 4.3. BIS 10.3.2022
GEMISCHTES HACKFLEISCH   100 g 0,94 €
SCHLEMMERROLLE 100 g 1,09 €
Für‘s Vesper: GEFÜLLTER BAUCH   100 g 1,19 €
Saftiger, edler gek. BAUERNSCHINKEN    100 g 1,39 €
CHAMPIGNONLYONER  100 g 1,29 €
Kesselfrische WEIßWÜRSTE   100 g 0,99 €
FARMERSALAT 100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Gehrig, Unterwittstadt

SPEISEPLAN vom 7.3.–11.3.2022
MO: SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat 5,99 €
DI: CORDON BLEU mit Pommes oder Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE KUTTELN mit Bratkartoffeln
 oder GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  FLEISCHKÜCHLE mit Salzkartoffeln und 
 Karotten-Erbsen-Gemüse oder Kartoffelsalat  5,99 € 
FR:  SIEDFLEISCH mit Meerrettich und Salzkartoffeln  5,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Jeden Montag frisches Kesselfleisch
*Backen, Eisbein, Schälripple, gek. Bauch, Schwänzle*

Kesselbrühe gratis

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
400 g Gyros-Geschnetzeltes, 300 g Krautsalat 
und 2 Port. Tzatziki

 nur 4,99 €

Frische deutsche Putenschnitzel 100 g 1.15 €

Deftige Krakauer mit und ohne Kümmel 100 g 1.19 €

Feine Champignonlyoner 100 g 1.29 €

Herzhafte Knacker 100 g 1.15 €

Feiner Mais-Salat mit Fleischwurst 100 g 1.22 €

Champignon Gourmet de Champignon  100 g 1.52 €

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.

Der SV Seckach trauert um sein Ehrenmitglied

A n t e  V o l a r e v i c
Ante Volarevic war Jahrzehnte lang dem Verein eine große  

Stütze. Er war ein treuer Anhänger und Förderer des Vereins. 
Wo immer Ante gebraucht wurde, packte er tatkräftig mit an. 

Besonders bei allen Baumaßnahmen wie den Neubau der  
Kegelbahn und der Tischtennishalle hat er sich tatkräftig  

in den Verein eingebracht. Bis zum Schluss war er begeisterter 
Anhänger unserer Fußballer. 

Er hat sich um den Verein große Verdienste erworben.
Wir sind traurig, dass er von uns gegangen ist. Aber wir sind 
froh, dass wir einen Teil des Weges mit ihm gehen durften.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Martin Müller, 1. Vorstand
Seckach, im Februar 2022



Seite 8  Amtsblatt Seckach  4. März 2022 · KW 9

Ringstraße 6 · 74838 Limbach · Telefon 06287 / 7849888
Info@pflegedienst-daheim-leben.de
www.pflegedienst-daheim-leben.de

Wir suchen:

Pflegefachkräfte
(m/w/d) in Voll- und Teilzeit (3-Jährige Ausbildung)

Pflegekräfte
(m/w/d) in Voll- und Teilzeit (gerne auch Quereinsteiger)

Wir bieten:
•  betriebliche Altersvorsorge
•  hohes Einstiegsgehalt
•  Aufstiegschancen
•  familienfreundliche Arbeitsbedingungen
•  vermögenswirksame Leistungen
•  Rufbereitschaftspauschale 
•  Weiterbildungen und Fortbildungen
•  Firmenfitness
•  komplette Digitalisierung
•  Mami-Touren

Aufgaben:
•  Versorgung von Pflegebedürftigen
•  Pflege von Pflegebedürftigen
•  Medizinische Leistung im Umfang einer Pflegefachkraft
•  Dokumentationen

Wir erwarten:
•  Motivation
•  Spaß an der Arbeit
•  einen Führerschein der Klasse B
•  Einsatz und Lernbereitschaft

Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation

� Badausstattung � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister
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